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Nach der Wahl ist vor der Konstituierung –  
Änderungen des Kommunalrechts im Überblick 
 

AM 8. MÄRZ 2026 FANDEN IN BAYERN DIE KOMMUNALWAHLEN STATT. NACH DEN WAHLEN KOMMEN 

AUF DIE VERWALTUNGEN VOR ORT NEUE FRAGEN ZU: VON DER FRAKTIONSBILDUNG ÜBER DIE 

BESETZUNG DER AUSSCHUSSSITZE BIS ZUM NEUERLASS DER GESCHÄFTSORDNUNG – ZUR KONSTITU-

IERENDEN SITZUNG STEHEN KOMPLEXE RECHTLICHE THEMEN AN. WIR GEBEN EINEN ÜBERBLICK ÜBER 

RELEVANTE RECHTSÄNDERUNGEN SEIT DER LETZTEN KOMMUNALWAHL 2020. 

 

Executive Summary  
 

 Bei der Festlegung einer Mindestgröße von Fraktio-

nen muss die Gemeinde in insbesondere das Willkür-

verbot und das Gebot der Mandatsgleichheit beach-

ten. 

 Bei der Vergabe von Ausschusssitzen sind zahlreiche 

Rechtsfragen zu beachten, die die jeweilige Kommu-

nalverwaltung im Blick behalten muss. Neben der 

Ausschussgröße und dem Verteilungsverfahren wird 

insbesondere die Ausschusswirksamkeit von Zusam-

menschlüssen mehrerer Gemeinderäte relevant. Im 

Zusammenhang mit Ausschussgemeinschaften ist im 

Vergleich zur letzten Kommunalwahl eine wesentli-

che Rechtsprechungsänderung zu beachten. 

 Im Zuge des ohnehin erforderlichen Neuerlasses der 

Geschäftsordnung bieten sich zahlreiche Änderungen 

an, u. a. eine Zuständigkeitsregelung für Fälle nach 

dem sog. Bauturbo. 

 
1 VGH München, Beschluss v. 18.02.2025 – 4 CE 24.2075. 

I. Bildung von Fraktionen, Fraktionsgröße 

 

Gemeinde-, Stadt- bzw. Kreisräte können sich zur wirksa-

meren Ausübung ihres Mandats zusammenschließen. Ein 

Zusammenschluss wird insbesondere dann angestrebt, 

wenn damit der Status einer Fraktion erreicht wird. Denn 

in der Praxis sind mit dem Fraktionsstatus oft weitere An-

nehmlichkeiten verbunden (z. B. Büro, Sekretariat, Zu-

schuss zur Fraktionskasse, höhere Aufwandsentschädi-

gung für Fraktionsvorsitzenden). Die Vollversammlung 

kann in der Geschäftsordnung eine Mindeststärke festle-

gen, die für die Anerkennung als Fraktion erreicht werden 

muss. 

 

Erst 2025 befasste sich der VGH München1 damit, ob eine 

Anhebung der Mindeststärke für die Anerkennung als 

Fraktion rechtmäßig war. Im entschiedenen Fall verloren 

die AfD und DIE LINKE ihren Fraktionsstatus. Der VGH be-

stätigte, dass dem Gemeinderat bzw. Stadtrat ein weiter 

Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum bei der Bemes-

sung einer Fraktionsmindeststärke zusteht. Allerdings 
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sind die verfassungsrechtlich gewährleistete Mandats-

gleichheit sowie das rechtsstaatliche Willkürverbot und 

der Minderheitenschutz zu beachten. Nach Ansicht des 

VGH München kann eine bestimmte Mindeststärke insbe-

sondere dann rechtmäßig sein, wenn bezüglich der An-

zahl der Mandate zwischen der größten vom Fraktionssta-

tus ausgeschlossenen Gruppe und der kleinsten als Frak-

tion anerkannten Gruppe ein deutlicher Abstand be-

steht. Maßgeblich wird mithin eine Betrachtung der Stär-

keverhältnisse in der jeweiligen Kommune im Einzelfall. 

 

II. Verteilung von Ausschusssitzen 

 

Neben der Wahl von Stellvertretern des Bürgermeisters 

nimmt in der konstituierenden Sitzung vor allem die Ver-

teilung von Ausschusssitzen breiten Raum ein. Dabei 

kommt es im Nachgang immer wieder zu Klagen und Eil-

verfahren von Parteien, die sich bei der Besetzung von 

Ausschüssen übergangen fühlen. Gerade in größeren Ge-

meinden liegt der Schwerpunkt der politischen Arbeit in 

beschließenden Ausschüssen, sodass sich die politische 

Einflussnahme auch an der Vertretung in den jeweiligen 

Ausschüssen misst. Gleiches gilt auf Ebene der Land-

kreise, insbesondere für den Kreisausschuss. 

 

1. Größe der Ausschüsse und Verteilungsverfahren 

 

Der Gemeinde- bzw. Stadtrat und der Kreistag legen die 

Größe der Ausschüsse, mithin die Anzahl der Ausschuss-

mitglieder, sowie das Sitzverteilungsverfahren im eige-

nen Ermessen fest. Dies erfolgt regelmäßig zu Beginn der 

Amtszeit in der Geschäftsordnung. Ausnahmen bestehen 

zur Größe von Ausschüssen, soweit gesetzliche Vorgaben 

gelten (z. B. Kreis- oder Rechnungsprüfungsausschuss). 

 

Dem Gemeinderat oder Kreistag kommt bei der Festle-

gung der Ausschussgröße ein weiter Spielraum zu, bei 

dessen Ausübung er u. a. die Bedeutung des Ausschusses, 

die inhaltliche Beanspruchung sowie eine effektive Ar-

beitsweise berücksichtigen kann. Daher ist die Vollver-

sammlung frei, die Ausschüsse im Vergleich zur vorheri-

gen Wahlperiode zu verkleinern oder zu vergrößern. Dies 

darf allerdings nicht so weit gehen, dass kleinere Gruppen 

 
2 VGH München, Beschluss v. 21.10.2021 – 4 ZB 21.1776. 

in unerträglicher Weise von der Willensbildung für die 

Gemeinde ausgeschlossen werden und das Spiegelbild-

lichkeitsgebot verletzt wird. Die Gemeindeverwaltung ist 

gut beraten, die Zulässigkeit einer politisch gewollten 

Größenveränderung im Blick zu behalten. 

 

Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage können zur Sitz-

verteilung grundsätzlich zwischen dem Höchstzahlverfah-

ren nach d’Hondt, dem Verfahren nach Hare-Niemeyer 

sowie dem Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers wäh-

len. Beim Verfahren nach d’Hondt bestehen rechtliche 

Grenzen, insbesondere das Verbot der Überaufrundung, 

die die Verwaltung im Blick behalten muss. 

 

Der VGH München hat 2021 klargestellt, dass die Ge-

meinde auch dann nicht zur Vergrößerung von Aus-

schüssen oder zur Wahl eines anderen Verteilungsver-

fahrens verpflichtet ist, wenn dadurch eine sog. Pattsitu-

ation aufgelöst werden kann.2 Eine Pattsituation liegt 

vor, wenn mehrere Gruppen im Gemeinderat das gleiche 

Stärkeverhältnis und damit einen „gleichen“ Anspruch auf 

einen Sitz haben, aber nicht mehr genügend Ausschuss-

sitze zur Befriedigung aller Gruppe vergeben werden kön-

nen. 

 

2. Ausschusswirksamkeit von Zusammenschlüssen 

 

Seit der letzten Kommunalwahl 2020 haben sich erhebli-

che Änderungen in der Rechtsprechung ergeben, wann 

Zusammenschlüsse von einzelnen Mandatsträgern oder 

Gruppen zur Erlangung von Ausschusssitzen wirksam 

sind. 

 

Ausgangspunkt für die Sitzverteilung in den Ausschüssen 

ist nach Art 33 Abs. 1 S. 2 GO das „Stärkeverhältnis der in 

ihm [Anm.: dem Gemeinderat] vertretenen Parteien und 

Wählergruppe“ (sog. Spiegelbildlichkeitsgebot), mithin 

die Anzahl der Sitze der jeweiligen Partei oder Wähler-

gruppe im Gemeinderat. Die Anzahl der Sitze, die zur Er-

reichung von Ausschusssitzen im Einzelfall notwendig ist, 

ist dabei unabhängig von der notwendigen Anzahl der 

Sitze, um eine Fraktion bilden zu können. 
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a) Ausschussgemeinschaften, Art. 33 Abs. 1 S. 5 GO 

 

Die Gemeindeordnung eröffnet in Art. 33 Abs. 1 S. 5 GO 

die Möglichkeit, dass sich Gemeinderatsmitglieder zur 

Entsendung gemeinsamer Vertreter in Ausschüsse zu sog. 

Ausschussgemeinschaften zusammenschließen. Dabei 

handelt es sich um reine Zweckgemeinschaften von Ein-

zelgängern bzw. Fraktionen, die „an sich“ – also aufgrund 

ihrer Sitzanzahl im Gemeinderat – keinen Anspruch auf 

einen Ausschusssitz haben. Dies ist entweder der Fall, 

wenn alle Ausschusssitze an Gruppen mit größerer Sitz-

zahl vergeben wurden oder wenn im Falle einer Pattsitu-

ation mehrere gleich große Gruppen um einen Sitz kon-

kurrieren. Nach der früheren Rechtsprechung,3 die zu den 

konstituierenden Sitzungen 2020 noch zu beachten war, 

konnte eine Ausschussgemeinschaft einer anderen Partei 

auch ihren einzigen (sicheren) Sitz „wegnehmen“. 

 

Diese Rechtsprechung hat der VGH München im Sommer 

20204 unter Verweis auf jüngere Entscheidungen des 

BVerwG zum Spiegelbildlichkeitsgebot aufgegeben. Dem-

nach ist Art. 33 Abs. 1 S. 5 GO verfassungskonform da-

hingehend auszulegen, dass die Bildung von Ausschuss-

gemeinschaften kleinerer, ansonsten nicht in den Aus-

schüssen vertretener Gruppen nur zur Vergabe von Aus-

schusssitzen führen darf, soweit damit nicht eine größere 

Gruppe den einzigen ihr zustehenden Sitz verliert. 

 

Dieser Entscheidung kommt in der Praxis erhebliche Rele-

vanz zu, da sie den bisherigen Anwendungsbereich von 

Ausschussgemeinschaften deutlich verengt.  Der Umgang 

mit der neuen Rechtsprechung dürfte die Städte und Ge-

meinden – gerade im Falle von Pattsituationen – vor ei-

nige Herausforderungen stellen. 

 

b) Änderungen bei „an sich“ ausschussfähigen Grup-

pen („Fraktionsübertritte“) 

 

Neben dem Zusammenschluss nicht ausschussfähiger 

Einzelgänger oder Gruppen können sich Änderungen des 

Stärkeverhältnisses auch bei Parteien ergeben, die „an 

sich“ bereits ausschussfähig sind, also einen sicheren 

 
3 VGH München, Urteil v. 17.03.2004 – 4 BV 03.1159. 
4 VGH München, Beschluss v. 07.08.2020 – 4 CE 20.1442. 

Anspruch auf mindestens einen Ausschusssitz haben. Der 

Beitritt eines Einzelgängers oder einer ausschussunfähi-

gen Gruppe zu einer „an sich“ bereits ausschussfähigen 

Partei oder Wählergruppe führt dabei nicht zu einer zu-

lässigen Ausschussgemeinschaft, da die größere Gruppe 

bereits einen Anspruch auf einen Sitz hat. 

 

Gleichwohl kann ein Beitritt oder ein Zusammenschluss 

mit einer „an sich“ ausschussfähigen Gruppe, der oftmals 

auch als Fraktionsbeitritt bezeichnet wird, unter engen 

Voraussetzungen zulässig sein. Hier kommt es auf eine ge-

naue Würdigung des Einzelfalls an. Erfolgt der Übertritt 

bereits unmittelbar zu Beginn der Wahlperiode, ist das 

Vorliegen der Voraussetzungen besonders sorgfältig zu 

prüfen und kritisch zu hinterfragen.5 

 

III. Änderungsbedarf zur Geschäftsordnung 

 

Zu Beginn der neuen Amtszeit muss eine neue Geschäfts-

ordnung erlassen oder die alte Geschäftsordnung bestä-

tigt werden. Dabei bietet es sich an, die Geschäftsord-

nung an neue rechtliche Entwicklungen anzupassen. 

 

So sollten etwa Regelungen über die Protokollierung einer 

namentlichen Abstimmung dahingehend überprüft wer-

den, ob sie die Gleichheit des Mandats nach der jüngeren 

Rechtsprechung des VGH München hinreichend wahren.6 

Viele Geschäftsordnungen treffen Regelungen zur ortsüb-

lichen Bekanntmachung. Hier sollte geprüft werden, ob 

sich aus den Änderungen der BayKommV seit Beginn der 

letzten Amtsperiode ein Anpassungsbedarf ergibt. 

 

Angesichts des neuen Bauturbo empfiehlt es sich, Zu-

ständigkeitsabgrenzungen zwischen dem Gemeinderat, 

den Ausschüssen und dem ersten Bürgermeister zu über-

prüfen und zu ergänzen. Der Bauturbo regelt nicht, wel-

ches Gemeindeorgan zur Erteilung der Zustimmung nach 

§ 36a BauGB zuständig ist. In Bayern ist dafür insbeson-

dere die Abgrenzung von Angelegenheiten des Gemein-

derats und von laufenden Angelegenheiten des ersten 

Bürgermeisters maßgeblich. Der Gemeinderat kann in sei-

ner Geschäftsordnung aber präzisierende und 

5 VGH München, Beschluss v. 07.08.2020 – 4 CE 20.2032. 
6 VGH München, Beschluss v. 10.07.2025 – 4 ZB 23.1795. 
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erweiternde Vorgaben treffen, wann der erste Bürger-

meister für die Entscheidung zuständig ist. In der Ge-

schäftsordnung sollten daher Fallgruppen definiert wer-

den, in welchen Konstellationen der Gemeinderat bzw. 

ein beschließender Ausschuss oder der erste Bürgermeis-

ter zur Erteilung der Zustimmung nach § 36a BauGB zu-

ständig ist. Entsprechende Regelungen in der Geschäfts-

ordnung können sowohl Klarheit und Verfahrenserleich-

terungen für die Bauverwaltungen, aber auch eine Ver-

fahrenssicherheit für Bauturbo-Antragssteller bieten. 

 

Der Gemeinderat kann nun in der Geschäftsordnung re-

geln, dass der oder die Vorsitzende gegen Mitglieder, die 

in einer Sitzung die Ordnung erheblich stören, mit Zustim-

mung des Gemeinderats ein Ordnungsgeld verhängen 

kann. 

 

IV. Fazit 

 

Die Vergabe von Ausschusssitzen war nach unserer lang-

jährigen Erfahrung in kommunalverfassungsrechtlichen 

Streitigkeiten bereits nach früherer Rechtslage ebenso 

komplex wie streitanfällig. Die neue Rechtsprechung zu 

Ausschussgemeinschaften kann u. E. zunächst zu neuen 

Konflikten führen. In der konstituierenden Sitzung bieten 

sich der Gemeinde aber auch Chancen, um auf Rechtsän-

derungen in der Geschäftsordnung zu reagieren. 
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